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Franzosische und ita.lienis'che Seiden-
ausfuhrverbote.

Die schweizerische Seidenindustrie war bisher durch die
Kriegsmafinahmen der Entente nicht stark in Mitleidenschaft
gezogen worden, soweit es sich wenigstens ‘um die Zufuhr
des Romaterials handelte. 'Wohl sind Tussahseiden, Abfille,
Schappen und einige andere Artikel seit lingerer Zeit der
S. S. S. unterstellt und die Einfuhr von Grégen und ge-
zwirnten Seiden aus und durch Frankreich an die Abgabe
von Verpflichtungsscheinen gekniipft, die eine Wiederausfuhr
in die Zentralmichte verhindert; im ubrigen konnte sich
aber der Rohseidenverkehr im groen und ganzen in unge-
hinderter Weise abwickeln. Durch die franzosischen und
italienischen Dekrete vom 5. und 12. Oktober 1916 erfihrt
nun auch der Rohseidenhandel ernstliche Hemmungen, wenn
auch vorauszuschicken ist; dal der Bedarf der schweizerischen
Industrie nach” wie vor gedeckt werden soll.

Die franzdsischen und italienischen MaBnahmen, die ge-
meinsam in Paris getroffen worden sind, lauten, wenn auch
nicht wortlich, so doch inhaltlich gleich und zwar handelt
es sich um_ein Ausfuhrverbot fiir sdmtliche, Rohseiden :und
Seidenwaren, von dem nur gezwirnte ungefirbte Seiden aus-
geschlossen sind. Die Verfiigungen sehen aber ausdriicklich
Ausnahmen vor und es ist in dieser Beziehung zundchst zu
sagen, daf} die italienischen und franzésischen Verbote diesen
beiden Staaten gegeniiber keine Geltung haben, wie denn iiber-
haupt diese MaBinahmen nur gegen die Schweiz und die andern
an die Zentralmichte anstoBenden Linder gerichtet sind.
Um den Bedarf der schweizerischen Industrie sicherzustellen
wird die Einreihung der vom Ausfuhrverbot betroffenen
Waren, zunichst jedoch nur der Grégen, in die Liste der
unter der Kontrolle der Société Suisse de Surveillance éco-
nomique (S. S. S.) stehenden Artikel gefordert. Es ‘wird
ferner die der Schweiz zur Verfigung gestellte Grégen-
menge kontingentiert und zwar, wenn nach der bisher iib-
lichen Weise verfahren wird, derart, dafl das Grégen-Kon-
tingent dem Durchschnitt des schweizerischen Verbrauchs
in den drei Jahren 1911/18 entsprechen wird. (Die fiir die
Jahre 1911/13 aus der schweizerischen Handelsstatistik (Ein-
fuhr weniger Ausfuhr) sich ergebende Menge entspricht
keineswegs mehr den heutigen Bediirfnissen der schweize-
rischen Seidenzwirnerei und insbesondere der Stoff- und
Bandweberei und es wird eine entsprechende Erhéhung des
Kontingentes Platz greifen miissen). Diese Malnahmen
haben zur Folge, dafl die schweizerischen Seidenhindler,
Zwirner und Fabrikanten, soweit sie Grégen einfihren und
verarbeiten, sich zu einem Syndikat zusammenschlielSen
miissen, das der S. S. S. unterstellt wird. Die Vorarbeiten fiir
die Organisation eines solchen Syndikates sind im Gange.
Die MaBnahmen der Entente sollen durch ein unmittelbar
bevorstehendes Ausfuhrverbot des Bundesrates er-
ginzt werden. Dieses Verbot wird sich in der Hauptsache
auf die Artikel beziehen, die von der Entente nur mehr
durch Vermittlung der S. S, S. in die Schweiz hereingelassen
werden.

Fiir die Beurteiluing der Tragweite der neuesten Maf-
nahmen der Ententemichte ist wichtig, dal der Hauptartikel,
nimlich die gezwirnte Seide, zu der auch Crépe-Seide und

Poil gehort, von den Ausfuhrverboten nicht betroffen wird.
(Fiir die gezwirnte Seide franzésischer Herkunft durfte es
allerdings bei den oben erwihnten Verpflichtungsscheinen
verbleiben). So grofl die Bedeutung der Grégen auch sein
mag, so tritt dieser Artikel doch weit hinter den geawirnten
Seiden zuriick. Es wird freilich vorsichtig sein, sich auch
in Bezug auf die gezwirnten Seiden vorzusehen. Diese Frage
scheint allerdings in einem gewissen Zusammenhange mit
dem franzdsischen Einfuhrzoll auf Organzin und Trame zu
stehen, denn es ist bekannt, dafl die italienischen Seiden-
zwirner und Hindler, von ihrem Standpunkt aus gewiff mit
Recht verlangen, dal wenn ihnen die bisher ungehinderte
Ausfuhr abgeschnitten werden so'l, sie ihre Erzeugnisse obne
Zollschranken im befreundeten Frankreich absetzen kénnen;
dieses Begehren wird von der italienischen Seidenzwirnerei
um so nachhaltiger vertreten, als die italienische Industrie
nur etwa ein Fiinftel der italienischen gezwirnten Seiden auf-
zunehmen in der Lage ist. Franzosische Personlichkeiten
haben zwar schon mehrmals ein Einlenken auf die Wiinsche
der italienischen Rohseidenindustrie zugesagt, doch haben
sich die franzosischen Zwirner bisher mit Erfolg gegen jede
Aenderung des franzosischen Zolltarifs zugunsten ihrer
politischen Freunde gewehrt.

Ein Streiflicht auf diese Irage, die in Italien und Frank-
reich seit Monaten zu eingehenden und wohl auch scharfen
Auseinandersetzungen gefuhrt hat, wirft die soeben erfolgte
Demission des Vorsitzenden des Syndicat du moulinage in
Lyon. In seinem Riicktrittschreiben verwahrt sich der
ehemalige Vorsitzende in aller Form gegen jede Herab-
setzung des Dreifrankenzolles auf gezwirnte Seiden und frigt,
ob die franzosische Zwirnerei allein die Kosten des franzdsisch-
italienischen Biindnisses tragen und der Lyoner Fabrik ge-
opfert werden soll? Er betont, daf} die Zollfreiheit fiir Grégen,
die Staatssubvention an die franzdsische Spinnerei und der
Ouvréeszoll von 3 Franken ein Ganzes bilden und dafl an
diesem Geb#ude nicht geriittelt werden diirfe. Der Umstand
nun, daf} die gezwirnten Seiden von den neuesten franzosi-
schen und italienischen Ausfuhrverboten ausdriicklich aus-
genommen sind, 146t wohl darauf schlieBen, dafl vorliufig
eine Abschaffung des franzosischen Zolles auf gezwirnte
Seiden nicht beabsichtigt ist.

e

Franzosische Aeusserungen iiber die
wirtschaftlichen Beziehungen F'rankreichs
mit der Schweiz.

Eine vom Vorstand der Lyoner Messe ernannte
Kommission von vier Mitgliedern, der auch Seidenfabrikant
B. Fougére angehorte, hat einen Bericht erstattet iber die
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und Frank-
reich, mit besonderer Berucksichtigung der S.S. S,

Man gewinnt daraus den Eindruck, daf diese Kommission
Verstindnis fur dio geographische Lage der Schweiz habe,
welche wirtschaftlich auf alle umliegenden Liinder angewiesen
ist und deren politische Lage noch komplizierter wird durch
Rassen- und Sprachengemeinschaft von Teilen der schweize-
rischen Bevolkerung mit dem einen oder andern Krieg-
fuhrenden,
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Als IHauptbeschwerde gegen die S.S.S. wird die Ver-
pflichtung fir Franzosen in der Schweiz angefihrt, Syndi-
katen beizutreten, welchen Mitglieder feindlicher Nationen
angehoren. Die I'rage wird aufgeworfen, ob es nicht moglich
wire, dall franzosische Hindler in der Schweiz autonome
Syndikate bilden im Anschlusse an die S.S. S.?

Andere  Beschwerden sind gegen die professionelle In-
diskretion, die Unbilligkeit in der Verteilung der Kontingente,
gegen die hohe Kaution etc. in Verbindung mit den Syn-
dikaten der S. S. S. gerichtet.

Es wird auch speziell auf die zu formalistischen fran-
zosischen Verwaltungsbehorden hingewiesen, welche, nachdem
Iingland beispielsweise die Ausfuhr gestattet hat, gleichwohl
noch eine Kontrolle bei der Durchfuhr englischer Ware aus-
ithen wollen.

AbschlieGend findet der Bericht der Untersuchungskom-
mission, daf die 8. S. S. ihrer Aufgabe voll und ganz nach-
komme und im ganzen eine strenge Kontrolle ausiibe. Es sei
daher auch vom franzosischen Standpunkte aus wiinschenswert,
dalb diese Institution in ihrer Arbeit unterstiitzt werde, was
hauptsichlich durch Vereinfachung der Forma-
lititen zur Erlangung der Ausfuhr bezw. Durch-
fuhrbewilligung in Paris geschehen konne. Ferner
sei eine klare und weniger lange Liste der kontingentierten
Waren notwendig, damit die langwierigen, oft im Wider-
spruch mit den vorhandenen Autorisationen stchenden Ver-
handlungen und falschen Auslegungen auf den franzosischen
Zollstitten vermieden werden. Iiin Spielraum von 5
bis 6% soll bei konstatierten Gewichtsdiffe-
renzen von Sendungen (zwischen wirklichem Gewicht
und dem auf den Dokumenten angefithrten) eingeriumt
werden. .

Die franzisische Kontrolle auf englische
Waren; welche Frankreich transitieren, soll
aufgehoben werden.

In der Schweiz ansissige I'ranzosen sollten berechtigt sein,
sich zu einem eigenen Syndikat zusammenzuschlie3en, welchem
Warenbeziige aullerhalb jedes Kontingents von der Entente
zustehen. Dadurch wiirde das der Schweiz gelieferte Quantum
Waren ftir den Inlandskonsum erhoht und die Schweiz hiitte
dabei auch ihren Vorteil.

Zur Forderung der franzosischen Handelsbeziehungen mit
der Schweiz wird der Vorschlag gemacht, itberall an passen-
den Orten gut ausgestattete Handelskontore einzurichten.
[is wird schlieflich auf die Notwendigkeit hingewiesen, mit
der dufllersten Linergie bei der franzoschen Regierung dahin
zu wirken, dals das Dekret vom 11. Mai 1915 bezuglich der
Einfahrverbote welches in Italien und der Schweiz so viel
boses Blut gemacht, aufgehoben oder abgeiindert werde.

Dieser Bericht, der in einer Sitzung des Komitees der
Lyoner Messe verlesen worden ist, wurde einstimmig ge-
nehmigt und auf Antrag des tatkriftigen Maire von Lyon,
Herrn Herriot, dem franzosischen Handelsminister und der
Zolldivektion zur Beriicksichtigung der besonders erwihnten

Punkte iibermittelt.

Ausfahr von Seidenwaren aus dem Konsularbezirk Ziirich nach
den Vereinigten Staaten im Monat September:

Zoll- und Handelsherichte

1916 1916 1915
Jan.-Sept.  Sept.  Sept.
Ganzseidene Gewebe, roh e, 23,179 — —
Ganzseidene Giewebe, stiickgefarbt 34,661 2,559 1,075
Ganzseidene Gewebe, stranggefiirbt” , 2,772,672 323,985 172,715
Halbseidene Gewebe " 22,100 3,500 7,905
Seidenbeuteltuch . 125,751 67,354 117575
Rohseide » 640,632 — —
Kiunstliche Seide , 707,106 13,500 224,854
Seidene Wirkwaren , 036,613 42,358 26,6606

Ausfuhr von Seidenwaren aus der Schweiz im ersten Halbjahr
1916. Die Ausfuhr von ganz- und halbseidenen Geweben weist
im ersten Halbjahr 1916 normale Verhiiltnisse auf. Die Abweichungen
gegeniiber den. entsprechenden Mengen in den Jahren 1915 und 1914
sind unbedeutend und besondere Hervorhebung verdient nur, da
der Juni1916 das niedrigste Monatsergebnis seit Anfang 1915 gebracht
und damit die Halbjahresziffer 1916 ungiinstig beeinflufit hat. K-
heblich giinstiger liegen die Verhiltnisse bei den ganz- und halb-
seidenen Béndern, indem die Mehrausfuhr gegeniiber dem ersten
Halbjahr 1915 nicht weniger als 14'/2 Prozent und gegeniiber dem
ersten Halbjahr 1914 sogar 44 Prozent ausmacht, doch ist bemerkens-
wert, daB die zweite Hiilfte des Semesters eine erhebliche Ab-
schwiichung gebracht hat. Uber den Wert der Ware geben dic
vorliufigen Veroffentlichungen der Handelsstatistik keine Auskunft.

Die Ausfuhr stellte sich folgendermafen :

, 1916 1915 1914
Soidengewebo: L Quartal k632400 592200 624,400
April kg 196,300 182,000 198,300
Mai . 202500 201,500 212,000
Juni o 164200 206,600 192,100
IL Quartal kg 563,000 590,100 602,400
L Halbjahr ke 105,100 1182300 1,226,800
Seidenband: I, Quartal kg 246,400 215,400
IL Quartal. __RAL600 181,100
[. Halbjahr kg 498,000 896,500

Ein Vergleich zwischen den schweizerischen und italienischen
Ausfuhrzahlen von ganz- und halbseidenen Geweben und Biindern
im ersten Halbjahr 1915 und 1916 ergibt folgendes Bild:

[. Halbjahr 1916 I. Halbjahr 1915
Ausfuhr aus Schweiz Italien’ Schweiz Italien
Gewebe kg 1,215,000 1,242,000 1,182,000 992,300
Biinder » 116,000 571,000 90,000 1'498,000
Die italienische Ausfuhr von ganz- und halbseidenen Geweben,
die in Iriedenszeiten ungefihr zwei Drittel der entsprechenden
schweizerischen Ziffer ausmachte, hat nunmehr letztere, wenigstens
dem Gewichte nach, aberfligelt. Es ist dieses Ergebnis um so be-
merkenswerter als tberdies der Anteil der Comaskerweberei an
der Versorgung des italienischen Marktes seit Kriegsausbruch zu-
genommen hat. Ks ist unter solchen Umstiinden begreiflich, daf
die italienische Seidenweberei VergréBerungen vornimmt; so sollen
demniichst 600 neue mechanische Stithle zur Aufstellung kommen,
die insbesondere der Herstellung von Schirmstoffen dienen.

Franzosische Ausfuhrverbote. Durch das an anderer Stelle be-
sprochene Dekret der franzosischen Regierung vom 3. bis
6. Oktober 1916 wird die Durchfuhr und Austuhr samtlicher
Rohseiden und Seidengewebe mit Ausnahme der gezwirnten un-
gefiirbten Seiden verboten.  Es ist nicht recht ersichtlich, warum
sogar Seidengewebe aller Art von dieser Manahme betroffen werden
und es haben denn auch die allein geschiadigten Lyoner und Pariser
Fabrikations- und Ausfuhrfirmen sofort die franzosische Regierung
um Abhilfe der ihnen aus dem Verbot oder schon aus der Unter-
stellung ihrer Waren unter die Formalititen der 8.8.S. drohenden
Schwierigkeiten ersucht. Die Commission des dérogations aux pro-
hibitions de sortie hat alsdann sehr rasch den dringenden Wiinschen
der franzosischen Interessenten entsprochen und vorliufig verfiigt,
daf Krepp und Tall, seidener Samt und Plisch, ganz- und
halbseidene Biinder, seidene Mousseline, seidene und halbseidene
Posamenteriewaren und Wirkwaren ohne besondere
Bewilligungen, d.h. auch ohne die Vermittlung der S.8.S. in
alle neutralen Staaten ausgefithrt werden dirfen. — Iis
verdient festgestellt zu werden, daff ganz- und halbseidenc Gewebe
von dieser Freiliste ausdriicklich ausgeschlossen sind.

Russisches Einfuhrverbot fiir Luxuswaren. Rufland ist nun-
mehr auch dem Beispiel Deutschlands und GroBbritanniens gefolgt
und hat mit Wirkung ab 2. November dieses Jahres die Einfuhr
einer Anzahl sogen. Luxusartikel untersagt. Mit diesem Verbot
dirfte es sich allerdings dhnlich verhalten wie mit den gleichartigen
MaBnahmen anderer Staaten, die zwar wohl Verbote erlassen, diese



	Französische Aeusserungen über die wirtschaftliche Beziehungen Frankreichs mit der Schweiz

